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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 

 
 
 
Nachstehende Allgemeinverfügung über generelle Ausnahmen von dem Verkehrsverbot innerhalb 
der Umweltzone wird öffentlich bekannt gemacht: 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 
über generelle Ausnahmen von dem Verkehrsverbot innerhalb der  

Umweltzone 
 
 
Auf Grund des § 40 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBl. 
I S. 3830), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23.10.2007 (BGBl. I 2470), in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 2 der Fünfunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Bei-
trag zur Schadstoffbelastung- 35. BImSchV) in der Fassung des Artikel 1 der Verordnung zur 
Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung vom 10.10.2006 
(BGBl. I S. 2218), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 05.12.2007 (BGBl. I S. 
2793), sowie § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
12.12.2007 (BGBl. I S. 2840), wird für das Gebiet der Stadt Dinslaken Folgendes verfügt:  
 
 
 
I. Befreiungen von den Verkehrsverboten in der Umweltzone von Amts wegen 
 

1. Innerhalb der ausgewiesenen Umweltzone (§ 41 Abs. 2 Abs. 6 Nr. 6 Zeichen 270. 1 der 
Straßenverkehrsordnung) sind folgende Kraftfahrzeuge neben den in Anhang 3 zur 35. 
BImSchV aufgeführten Maschinen, Geräten und Kraftfahrzeugen vom Verkehrsverbot be-
freit: 

- Kraftfahrzeuge bestimmter Gruppen von schwerbehinderten Menschen, die über eine 
Ausnahmegenehmigung zur Bewilligung von Parkerleichterungen für behinderte Men-
schen nach den Runderlassen VI B 3-78-12/6 des damaligen Ministeriums für Wirt-
schaft und Mittelstand, Energie und Verkehr vom 04.09.2001 und 12.02.2002 verfügen, 
sowie 

- Kraftfahrzeuge mit Kennzeichen für Prüfungs-, Probe- oder Überführungsfahrten gem. 
§ 16 Abs. 3 Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV (rote Beschriftung, beginnend mit 
der Erkennungsnummer „06“), Kraftfahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen gem. § 19 Abs. 
1 Nr. 3 FZV und Kraftfahrzeuge mit Kurzkennzeichen gem. § 16 Abs. 2 FZV sowie 

- Kraftfahrzeuge, die ausschließlich für Zwecke des Schausteller- und Zirkusgewerbes 
eingesetzt werden und für diese Zwecke bestimmt erkennbar sind1 *) sowie 

- Fahrzeuge ausländischer diplomatischer Missionen und internationaler Organisationen 
einschließlich ihrer bevorrechtigten Mitglieder, deren Kennzeichnung mit „0“ (Null-
Kennzeichnung) beginnt (z.B. 0-10-310). Zulassungsstelle ist Berlin oder Bonn. 

- Fahrzeuge ausländischer berufskonsularischer Vertretungen sowie ihrer bevorrechtig-
ten Mitglieder, deren Kennzeichen von den für das Konsulat örtlich zuständigen Zulas-
sungsbehörden mit den Fahrzeugerkennungsnummern 900 bis 999 und 9000 bis 9999 
zugeteilt werden (z.B. D 9000). 

                                                      
*) Vgl. § 1 Abs. 2 des Autobahnmautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge vom 02. Dezember 2004 (BGBl. I S. 
3122), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 17. August 2007 (BGBl. I S. 1958) 
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2. Bis zum 31. Dezember 2011 werden von den Verkehrsverboten alle Kraftfahrzeuge befreit, 
die über einen Parkausweis für Handwerks- und Gewerbebetriebe im Sinne des Runder-
lasses III B-3-78-12/2 des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Ver-
kehr NRW vom 16. April 2007 verfügen (sog. Handwerkerparkaus-
weis/Ruhrgebietsparkausweis). 

 

3. Innerhalb der Umweltzonen erfolgt der Nachweis der Schwerbehinderung oder der Berech-
tigung des Handwerker- bzw. Gewerbeparkens durch deutlich sichtbares Auslegen der 
Ausnahmegenehmigung zur Bewilligung von Parkerleichterungen für behinderte Menschen 
oder des Parkausweises für Handwerks- und Gewerbebetriebe hinter der Windschutz-
scheibe des Kraftfahrzeugs (Sichtbarkeitsprinzip).  

 

4. Um dem erforderlichen Ausweichverkehr von den nicht mit Verkehrsverboten belegten Au-
tobahnen Rechnung zu tragen, werden in Anlehnung an die Regelung in § 41 Abs. 2 Nr. 6 
StVO von den Verkehrsverboten die Fahrten ausgenommen, die auf ausgewiesenen Um-
leitungsstrecken (Zeichen 454, 455, 457 oder 460 oder über den sog. „Roten Punkt“ im 
Sinne des Erlasses des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr 
NRW III B 3 – 75-02/217 vom 08. Februar 2006) durchgeführt werden, um besonderen 
Verkehrslagen Rechnung zu tragen. 

 
II. Anerkennung von Ausnahmegenehmigungen anderer Straßenverkehrsbehörden 
 
Ausnahmegenehmigungen anderer Straßenverkehrsbehörden im Geltungsbereich aller Luftrein-
haltepläne in Nordrhein-Westfalen gelten auch für die Umweltzone der Stadt Dinslaken soweit sie 
auch diese Umweltzone ausdrücklich umfassen. 
 
 
III. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.  
 
 
IV. Inkrafttreten 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung:  
 
An der sofortigen Vollziehung der Regelung besteht angesichts der Bedeutung der zu schützenden 
Interessen und aufgrund der mit der unmittelbar bevorstehenden Geltung des Verkehrsverbots 
verbundenen Dringlichkeit ein besonderes Interesse. Dem gegenüber wird durch die Ausnahmen 
nur eine geringfügige Schadstoffbelastung verursacht, die vor dem Hintergrund sämtlicher zur Luft-
reinhaltung ergriffener Maßnahmen nicht ins Gewicht fällt. 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist daher notwendig. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf, Bastionstr. 39, 
40213 Düsseldorf, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zu erklären. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 
so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
 
Hinweis: 
 
Sollten Ihnen Fehler oder Unrichtigkeiten in der obigen Allgemeinverfügung auffallen, bitten wir 
Sie, sich rechtzeitig innerhalb der genannten Klagefrist an die erlassende Stelle zu wenden, damit 
Fehler von dort ohne aufwändiges Klageverfahren behoben werden können. Eine Fristverlänge-
rung ist mit dieser Möglichkeit nicht verbunden. 
 
 
 
Dinslaken, 06.07.2011 
 
 
gez. 
 
Dr. Michael Heidinger 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 

 
 
Vorstehende Allgemeinverfügung über generelle Ausnahmen von dem Verkehrsverbot innerhalb 
der Umweltzonen tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Dinslaken, 06.07.2011 
 
 
gez. 
 
Dr. Michael Heidinger 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 

 

 

Die vom Rat der Stadt Dinslaken am 12.07.2011 beschlossene 

 

 

Satzung für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Dinslaken vom 
14.07.2011 

 

 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen kann gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-

dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

 

 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden die den Mangel ergibt. 

 

 

 

Dinslaken, 14.07.2011 

 

 

gez.  

Dr. Michael Heidinger 

Bürgermeister 
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Satzung für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Dinslaken vom 14.07.2011 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), jeweils in 
der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Dinslaken in seiner Sitzung am 12.07.2011 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Rechtsform und Geltungsbereich 
 
Die Stadt Dinslaken unterhält Im Hardtfeld Nr. 17 – 17 a, 19 – 19 c, 21, 23 – 23 c, 25 – 25 e, 27 – 
27 c, 29 – 29 d und 31 Obdachlosenunterkünfte. Es handelt sich um nichtrechtsfähige Anstalten 
des öffentlichen Rechts.  
 
 

§ 2 Benutzungsverhältnis 
 
(1) Die Unterkünfte dienen der Beseitigung der Wohnungslosigkeit und der vorübergehenden Un-

terbringung von Obdachlosen. 
 
(2) Der Wohnraum in der Unterkunft wird durch schriftlichen Bescheid zugewiesen. Erfolgt die 

Einweisung ausnahmsweise durch mündliche Anordnung, ist diese unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von 8 Kalendertagen schriftlich zu bestätigen. Die Einweisung erfolgt jederzeit 
widerruflich; mit dem Widerruf erlischt das Recht zur Nutzung der Unterkunft. 

 
(3) Über die Belegung der städtischen Unterkunft entscheidet die Stadt Dinslaken nach pflichtge-

mäßen Ermessen. Sie ist berechtigt, im Rahmen der Kapazitäten und zur Sicherung einer ge-
ordneten Unterbringung nach ihrer Entscheidung bestimmte Wohnräume nach Art, Größe und 
Lage zuzuweisen und entsprechende Änderungen von Zuweisungen, zwecks Verlegung inner-
halb einer Unterkunft oder in eine andere Unterkunft vorzunehmen. Ein Anspruch auf Einwei-
sung in einer bestimmten Unterkunft oder auf  ein Verbleiben in einer bestimmten Unterkunft 
sowie auf Einzelunterbringung oder Unterbringung im Familienverband besteht nicht. 

 
(4) Durch die Einweisung wird kein Mietverhältnis, sondern ein öffentlich-rechtliches Benutzungs-

verhältnis begründet. Rechte und Pflichten des Benutzers ergeben sich aus dieser Satzung 
und der jeweils geltenden Haus- und Benutzungsordnung. Mit der Einweisungsverfügung wird 
dem Benutzer eine Ausfertigung der Haus- und Benutzungsordnung ausgehändigt. 

 
(5) Der Benutzer ist verpflichtet, die Unterkunft als seinen gewöhnlichen Aufenthalt zu nutzen. 

Benutzt ein Bewohner die Einrichtung länger als 14 Tage nicht, so ist die Stadt Dinslaken be-
rechtigt, diese zu räumen und die Zuweisung zu widerrufen. Weitere Widerrufsgründe sind 
schwerwiegende und mehrfache Verstöße gegen diese Satzung, gegen die Haus- und Benut-
zungsordnung oder gegen mündliche oder schriftliche Anweisungen der mit der Aufsicht und 
der Verwaltung der Einrichtungen beauftragten Bediensteten der Stadt Dinslaken. 

 
(6) Zurückgelassene Habe wird als herrenlose Sache gem. den Bestimmungen des § 959 BGB 

über die Aufgabe des Eigentums behandelt. Die Einverständniserklärung hierzu wird vor der 
Einweisung abgegeben. 
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§ 3 Zutritt zu den Einrichtungen 

 
(1) Soweit es zur ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung des Einrichtungszweckes notwendig ist, 

sind städtische Beauftragte berechtigt, die Unterkunftsräume – auch ohne Einwilligung der 
Nutzungsberechtigten – zu betreten. 

 
(2) Aus wichtigem Grund kann bestimmten Besuchern das Betreten einzelner Unterkünfte auf Zeit 

oder auf Dauer untersagt werden. 
 

§ 4 Benutzungsgebühr 
 
(1) Die Stadt Dinslaken erhebt für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte monatliche Benut-

zungsgebühren. Die Höhe der Benutzungsgebühr richtet sich danach, ob es sich um eine sa-
nierte oder unsanierte Unterkunft handelt.  
 

 (1.1) Für die unsanierten Obdachlosenunterkünfte werden Benutzungsgebühren in Höhe von 
4,57 € Kaltmiete je m² Wohnfläche erhoben. 

 
 (1.2) Für die sanierten Obdachlosenunterkünfte werden Benutzungsgebühren in Höhe von 
 
 a) 5,98 € Kaltmiete je m² Wohnfläche 
 b) 1,05 € Heizkosten je m² Wohnfläche 
 c) 83,28 € Nebenkosten pro Person 
 
 erhoben. 
 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Tag des Einzugs in die Unterkunft und endet mit dem 

Tag des ordnungsgemäßen Auszugs. Vorübergehende Abwesenheit entbindet nicht von der 
Verpflichtung der Gebührenzahlung. 

 
(3) Die Gebühr ist jeweils monatlich im Voraus, und zwar spätestens bis zum 3. Werktag eines 

jeden Monats, an den Geschäftsbereich Finanzen der Stadt Dinslaken zu entrichten. 
 
(4) Soweit sich die Benutzung nicht auf einen vollen Monat erstreckt, wird für jeden Tag des ange-

fangenen Monats 1/30 der monatlichen Benutzungsgebühr berechnet. Einzugs- und Aus-
zugstag werden zusammen als ein Nutzungstag berechnet. 

 
 

§ 5 Gebührenschuldner 
 
Schuldner der Benutzungsgebühr ist derjenige, dem eine Unterkunft zugewiesen ist. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.08.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Benutzung 
der Obdachlosenunterkünfte vom 22. Juni 1981 außer Kraft. 
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Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 

 
 
Benennung einer Straße 
 
Aufgrund des der Stadt Dinslaken obliegenden gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts hat der 
Hauptausschuss der Stadt Dinslaken in seiner Sitzung am 05.07.2011 folgende Neubenennung 
einer Straße beschlossen: 
 
Die im Bebauungsplan Nr. 308 „Bereich zwischen Amalienstraße, Willy-Brandt-Straße (B8), DB-
Strecke Wesel-Dinslaken“ ausgewiesene Erschließungsstraße erhält den Straßennamen: 
 

Am Alten Drahtwerk 
 

Die benannte Straße ist im beigefügten Lageplan grafisch dargestellt. 
Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung sowie ein Lageplan, aus dem die neu benannte 
Straße ersichtlich ist, können während der Dienststunden beim Fachdienst Vermessung, GEO-
Dienste, Liegenschaften der Stadt Dinslaken, Technisches Rathaus, Hünxer Straße 81, 46537 
Dinslaken, Zimmer 170, eingesehen werden. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf 
schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklä-
ren. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr mindestens 2 Abschriften beigefügt werden. 
Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Per-
son versäumt werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
 
 
Dinslaken, den 11.07.2011 
 
 
gez. 
 
Dr. Michael Heidinger 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 

 
 
 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung 
(§ 18 Abs. 7 Melderechtsrahmengesetz (MRRG) 
 
Der § 15 und § 24a Wehrpflichtgesetz wird ab dem 1. Juli 2011 ausgesetzt.  
 
An dessen Stelle tritt § 58 Wehrpflichtgesetz mit der einmaligen Übermittlungspflicht pro Jahr (für 
2011 im Oktober). Dabei übermitteln die Meldebehörden zum Zweck der Übersendung von Infor-
mationsmaterial nach Absatz 2 Satz 1 dem Bundesamt für Wehrverwaltung jährlich bis zum 31. 
März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljäh-
rig werden:  

1. Familienname  

2. Vornamen  

3. gegenwärtige Anschrift.  

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 18 Absatz 7 des Melderechts-
rahmengesetzes widersprochen haben.  

Der Widerspruch kann bei den Bürgerbüros der Stadt Dinslaken schriftlich oder zur Niederschrift 
eingelegt werden.  

 
 
 
Dinslaken, 15.07.2011 
 
 
gez. 
 
Dr. Michael Heidinger 
Bürgermeister 
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der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 

 

Die RAG Aktiengesellschaft, Bergwerk Prosper-Haniel, plant im Bereich unter den Gebieten der 

Stadt Dinslaken, der Stadt Bottrop und der Gemeinde Hünxe ab August 2012 weiter Steinkohle 

abzubauen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

Legende: 
 

• Abbauflächen der Bauhöhe 527 im Flöz G2/F 
 

 Grenze des Bereiches der bergbaulichen Einwirkungen (Nullrand mit Grenzwinkel γ = 60 gon) 
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Im Bereich der bergbaulichen Einwirkungen dieses Abbaus können Bergschäden entstehen. Auf-

tretende Schäden werden zwar auch weiterhin nach den berggesetzlichen Vorschriften durch den 

Bergbauunternehmer reguliert, d. h. der Bergbauunternehmer ist wie bisher zum Ersatz des Scha-

dens verpflichtet. 

 

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.03.1989 -4 C 36.85- („Moers-Kapellen-

Urteil“) hat aber die Bergbehörde außerdem sicherzustellen, dass bei „Eigentumsbeeinträchtigun-

gen an der Oberfläche von einigem Gewicht, mit denen nach Lage der Dinge mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist“ die so betroffenen Grundeigentümer rechtzeitig ihre Einwen- 

dungen bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, vorbringen können. 

 

Eigentumsbeeinträchtigungen an der Oberfläche von einigem Gewicht, d. h. solche, die über klei-

nere und mittlere Schäden im üblichen Umfang hinausgehen, können mit einer gewissen Wahr-

scheinlichkeit insbesondere in folgenden Fällen eintreten: 

 

1. in Bereichen vorhandener oder zu erwartender Unstetigkeitszonen, 

 

2. in Bereichen, in denen bei baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der Vorbelastung eine 

maximale Gesamtschieflage von mindestens 30 mm/m zu erwarten ist, 

 

3. darüber hinaus bei geringeren Einwirkungen in besonders gelagerten Einzelfällen (z. B. Ge-

werbebetrieben, wenn eine Betriebseinstellung oder nachhaltige –unterbrechung zu erwarten 

ist, oder bei Gebäuden, die besonderen bergbaulichen Beanspruchungen, etwa durch wech-

selnde Schieflagerichtungen, ausgesetzt waren). 

 

Unterlagen über den geplanten Kohleabbau und dessen voraussichtlichen Einwirkungen auf die 
Tagesoberfläche können von allen Eigentümern der im Bereich bergbaulicher Einwirkungen des 
geplanten Abbaus liegenden Grundstücke (s. Kartenausschnitt) im Zeitraum vom 25. Juli 2011 bis 
25. August 2011 im 

 
Technisches Rathaus Dinslaken  
Fachdienst 4.1 
Stadtentwicklung und Bauleitplanung 
I. Obergeschoss 
Hünxer Straße 81 
46537 Dinslaken, 
 
 

im 
 Kundenzentrum Bauen der Stadt Bottrop 

 im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes 
 Luise-Hensel-Straße 1 
 46236 Bottrop 
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und im  

Rathaus Hünxe 
Bauamt 
Zimmer 302/303 
Dorstener Straße 24 
46569 Hünxe 

 
eingesehen werden. 
 
 
Die Öffnungszeiten des Rathauses Dinslaken sind: 

Montag – Freitag  08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Montag – Donnerstag 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 

 
Die Öffnungszeiten des Kundenzentrums Bauen der Stadt Bottrop sind: 
 Montag u. Dienstag 07:30 Uhr – 16:00 Uhr 
 Mittwoch 07:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 Donnerstag 07:30 Uhr – 17:00 Uhr 
 Freitag 07:30 Uhr – 16:00 Uhr 
 
Die Öffnungszeiten des Rathauses Hünxe sind: 

Montag – Donnerstag  08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Montag – Mittwoch  14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 Uhr - 17:00 Uhr 
Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 
 
Einwendungen gegen den geplanten Kohleabbau können bei der Bezirksregierung Arnsberg, Ab-

teilung 6, Goebenstraße 25, 44135 Dortmund, schriftlich oder zur Niederschrift bis spätestens  

23. September 2011 eingereicht werden. 

 

Verspätet erhobene Einwendungen sind ausgeschlossen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder  

Zustellungen vorzunehmen sind. 

 

 

 
Dortmund, den 14.07.2011  gez. Knoche 
            (Dezernent) 
 


